
Gemeindeammannamt 
Postfach 71 
6242 Wauwil 

 

 

Abrechnung für Veranstaltungen im Zentrum Linde 
 

Veranstalter / Verein:       
Verantwortliche Person:        
Art der Veranstaltung:       
Daten der Veranstaltung:       
 

a)  E i n t r i t t sg e l d er :  b )  Wi r t sch af t se i n n ah men :  
 Eintritte à Fr.  Fr.  Einnahmen Halle / Bürgersaal  Fr. 

 Eintritte à Fr.  Fr.  Einnahmen Bar  Fr. 

 Freieintritte  Fr.  Weitere Einnahmen   Fr. 

 Passiveintritte  Fr.  Abzug: Service (max. 10%)  Fr. 

Total Eintrittsgelder Fr.  Total Wirtschaftseinnahmen Fr. 
 

Ben ü t z u n g sg eb ü h ren  u n d  E n t sch äd i g u n g en :  
(Die Grundgebühren verstehen sich jeweils pro Abend bzw. pro Tag!) 

a) aus Eintrittsgeldern  
4 % (Auswärtige 5 %) aus den Eintrittsgeldern (gemäss lit.  a) Fr. 
zuzüglich Grundpauschale * (Auswärtige Vereine ab Fr. 300 / kommerzielle Fr. 500) an die Gemeinderechnung als 

Abgeltung für Strom, Wasser-, Heizungs- und allgemeine Unkosten der Infrastruktur. (Lotto: siehe lit.e) 
 

Anzahl Abende  Ansatz Grundpauschale   
 x Fr. 125 = Fr.  
 x Fr. 300 = Fr.  
 x Fr. 500 = Fr.  

  
b) aus Wirtschaftseinnahmen  
4 % (Auswärtige 5 %) der Wirtschaftseinnahmen (gemäss lit.  b) Fr. 
zuzüglich Grundpauschale * (Auswärtige Vereine ab Fr. 300 / kommerzielle Fr. 500) in den Unterhaltsfonds für 

Benützung des Mobiliars, Bühnen-, Lautsprecher- und Kücheneinrichtungen, usw. 
 

Anzahl Abende  Ansatz Grundpauschale   
 x Fr. 125 = Fr. 
 x Fr. 300 = Fr. 
 x Fr. 500 = Fr. 

  
c) Fehlendes und defektes Inventar  
gemäss Herausgabe- bzw. Rücknahmeprotokoll vom .................................. (in den Unterhaltsfonds) Fr. 
  
d) Entschädigungen an Hauswart  
Umtriebe, Reinigungsarbeiten und weitere Arbeiten werden nach Aufwand dem Veranstalter in Rechnung gestellt 

(Stundenlohn Fr. 35) 
 

Anzahl Stunden  Ansatz   
 x Fr. 35 = Fr. 

  

Total Fr. 
 

e) Anlässe ohne Eintrittsgelder und/oder ohne Wirtschaftseinnahmen: 
Für Anlässe ohne Eintrittsgelder und/oder ohne Wirtschaftseinnahmen sind die Grundpauschalen im Sinne lit. a) und/oder b) zu leisten. 

Für Lottoveranstaltungen sind statt den Gebühren gemäss lit. a+b eine Grundpauschale von total Fr. 1’000 sowie 4 % der Wirt-

schaftseinnahmen (ohne Service) zu bezahlen. 

 

Grundgebühren / Deklaration der Einnahmen 
Die Grundgebühren verstehen sich jeweils pro Abend bzw. pro Tag! Mit der korrekten Angabe der Ein-
nahmen diskriminieren Sie keine anderen Vereine, die wahrheitsgetreu abrechnen. Sie ermöglichen der 
Gemeinde auch den Unterhalt der schönen Anlage! Besten Dank. 

 
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bescheinigt: 
 

  Für den Veranstalter 
 

 

................................................ ........................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

08.11.05 | 15.11.12  Rö 


